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Für den Berufsstand war 2018 ein bewegtes Jahr � Im Bereich des 
Steuer- und Berufsrechts wurden auf nationaler und internationaler 
Ebene Vorschläge  vorgelegt, die den Alltag in Steuerberaterkanz-
leien stark beein�ussen werden. Die Bundessteuerberaterkammer 
brachte sich dazu mit ihrer Expertise ein. Bei folgenden Themen 
engagierte sich die BStBK besonders:

Anzeigep�ichten von Steuerintermediären
Die EU-Kommission legte 2017 einen Gesetzentwurf zu Anzeige-
p�ichten von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen vor. Die 
BStBK positionierte sich in Anhörungen und Stellungnahmen gegen-
über der Bundesregierung und auch auf europäischer Ebene. Dabei 
stellte sie das Berufsgeheimnis als tragende Säule des steuerbera-
tenden Berufs in den Fokus und konnte erreichen, dass in der verab-
schiedeten EU-Richtlinie das Berufsgeheimnis berücksichtigt ist. Im 
Fortgang konzentriert sich die BStBK auf Gespräche zur Präzisierung 
einer möglichen Umsetzung in Deutschland und zur Verhinderung 
einer Anzeigep�icht für nationale legale Steuergestaltungen.
 
EU-Dienstleistungspaket
Die geplanten Maßnahmen der EU-Kommission zum Dienstleistungs-
paket umfassen eine Reihe von Gesetzgebungsvorschlägen, die 
fundamentale Bereiche des Berufsstands betre�en und in die Selbst-
verwaltung der Steuerberater eingreifen. Aber das Engagement der 
BStBK auf europäischer Ebene hat sich gelohnt: Allen voran steht 
das Scheitern der elektronischen Dienstleistungskarte. Auch bei der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung ist es der BStBK auf der Zielgeraden 
gelungen, zwei für den Berufsstand essentielle Rechtfertigungstat-
bestände (zur Kammermitgliedschaft und zur Kapitalbindung) in der 
Richtlinie festzuhalten. Beides sind berufspolitische Erfolge für die 

BStBK. Zudem setzt sie sich aktuell gegen den Richtlinienvorschlag 
zum Noti�zierungsverfahren ein, da dieser das Selbstverwaltungs-
recht der Mitgliedstaaten schwerwiegend beeinträchtigen würde. 

EU-Vertragsverletzungsverfahren zu Vorbehaltsaufgaben
Die BStBK widerspricht dem von der EU-Kommission eingeleiteten 
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Vorbehaltsaufgaben der 
Steuerberater. Die Regelungen des StBerG zu den Vorbehaltsaufgaben 
sind nicht �inkohärent�, sondern angemessen und verhältnis mäßig 
und daher EU-rechtskonform. Die BStBK setzte sich in zahlreichen 
Gesprächen dafür ein, die hochquali�zierte und professionelle Steuer-
beratung in Deutschland zu bewahren. Diese dient dem Allgemein-
wohl, da sie u. a. den Verbraucherschutz sicherstellt.

Maßnahmenkatalog �Steuerberatung 2020�
Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse von �Steuerberatung 2020� 
beschäftigt sich die BStBK intensiv damit, den Beruf des Steuer-
beraters zukunftssicher zu machen. So startete sie die dritte 
STAX-Erhebung, um neue Einblicke in die aktuelle Lage der Steuer-
beraterkanzleien zu gewinnen. Dank einer regen Teilnahme der 
angeschriebenen Berufsträger kann die BStBK aussagekräftige 
Erkenntnisse für ihre Zukunftsprojekte nutzen und sich gezielt 
für die Belange der Steuerberater gegenüber Politik, Verwaltung 
und Ö�entlichkeit einsetzen. Die BStBK begann auch damit, den  
Ausbildungsberuf  �Steuerfachangestellte/r� an die Digitalisierung 
anzupassen und die Steuerberaterprüfung zu novellieren. Zudem 
schuf sie gemeinsam mit den Steuerberaterkammern die rechtlichen 
Voraussetzungen für neue Fortbildungen wie den Fachassistenten 
Rechnungswesen und Controlling, der 2019 startet.

BStBK setzt sich  
für Berufsstand ein
Kurz nach dem Jahreswechsel ist es Zeit, 2018 Revue passieren  
zu lassen und einen Ausblick auf 2019 zu geben. Dr. Raoul Riedlinger

Präsident der BStBK

>>> Fortsetzung Seite 2

J A N U A R  2 0 1 9

BStBK Report Januar 2019



Die Anzeigep�icht für Steuergestaltungs-
modelle � vollziehbar?
Das Deutsche wissenschaftliche Institut der 
Steuerberater e.V. (DWS-Institut) veranstal-
tete am 26. November 2018 in Berlin sein 
Symposium zum Thema Anzeigep�icht für 
Steuergestaltungsmodelle. Mit der Anzeige-
p�icht sollen die Finanzverwaltungen früh-
zeitig grenzüberschreitende Gestaltungen 
erkennen, um ggf. gegen modellhafte Steuer-
verschiebungen vorgehen zu können. 

Dr. Raoul Riedlinger, BStBK-Präsident und 
Vorstandsvorsitzender des DWS-Instituts, 
forderte die Bundesregierung in seiner Be-
grüßung auf, bei der Umsetzung der Richt-
linie in nationales Recht praxistaugliche 
Regelungen zu tre�en, die Verschwiegen-
heitsp�icht der Steuerberater zu wahren und 
angemessene Sanktionen festzulegen. 

In seinem Vortrag kritisierte Dr. Hartmut 
Schwab, BStBK-Vizepräsident und Vorstands-
mitglied des DWS-Instituts, die Meldefrist 
von 30 Tagen als zu kurz angesichts der 
Komplexität der anzuzeigenden Steuermo-
delle. Zudem führe die vorgesehene Anzei-
gep�icht zu großer Rechtsunsicherheit beim 
Berufsstand, welche grenzüberschreitenden 
Modelle anzeigep�ichtig sind. Zu der von 

den Länder�nanzministern geplanten Anzei-
gep�icht auf rein nationale Sachverhalte 
betonte Dr. Schwab, dass die veranschlagten 
Bußgelder ein nicht zu versicherndes Risiko 
für den Steuerberater darstellen. 

Dr. Schwab diskutierte im Anschluss auf dem 
Podium mit Prof. Dr. Roman Seer, Vorsitzen-
der des wissenschaftlichen Arbeitskreises 
Steuerrecht, Sebastian Brehm MdB, Markus 
Herbrand MdB und Dr. Philipp Nimmer-
man, Staatssekretär im Finanzministerium 
Schleswig-Holstein, inwiefern die Anzeige-
p�icht tatsächlich das beabsichtigte Ziel, 
noch nicht bekannte Steuergestaltungen 
aufzudecken, erreichen kann. Die Podiums-
teilnehmer waren sich einig, dass die Vor-
hersehbarkeit und Bestimmtheit des Rechts 
zu wahren und die geplante Umsetzung nicht 
zielführend sei. Prof. Seer stellte zusammen-
fassend fest, dass der Berufsstand zweifellos 
dem Gemeinwohl verp�ichtet sei, eine An-
zeigep�icht aber hinreichend bestimmt und 
erfüllbar sein müsse.

Bild- und Videomaterial sowie  
weitere Informationen  
unter www.dws-institut.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
neues Jahr, neuer Look � ich freue 
mich, Ihnen den BStBK-Report vorzu-
stellen.
 
Nach über 10 Jahren war es an der Zeit, 
dem bekannten KammerReport ein 
moderneres Gewand und einen neuen 
Namen zu geben. Kern des frischen 
Anstrichs sind das aktuelle Design, 
aber auch die inhaltlichen Neuerungen. 
Der BStBK-Report ist moderner, praxis-
näher und crossmedialer aufgestellt. 
Wir stellen Ihnen bei den Seminaren 
deren Bedeutung für den Berufsstand 
vor. Zudem ermöglichen beispielsweise 
QR-Codes direkten Zugang zu weiter-
führenden Online-Informationen, 
Video clips oder Seminaranmeldungen.
 
Ganz besonders stolz bin ich darauf, 
dass wir für unsere neue Rubrik  
�5 Fragen an �� BFH-Präsident Prof.  
Dr. Rudolf Mellingho� zum Thema 
�Gute (Steuer-)Gesetzgebung� für 
die erste Ausgabe des BStBK-Reports 
gewinnen konnten.
 
Doch lesen Sie selbst, was der neue 
BStBK-Report für Sie bereithält, denn 
das Ergebnis unserer Arbeit halten Sie 
nun in den Händen.
 
Wir wünschen Ihnen eine  
spannende Lektüre!

Dr. Raoul Riedlinger
Präsident der  
Bundessteuerberaterkammer
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auf ein 
Wort

Nachwuchskampagne
Die BStBK unterstützt den Berufsstand weiterhin bei der Nachwuchsgewinnung. Im ver-
gangenen Jahr überarbeitete sie die Nachwuchskampagne �Mehr als du denkst�, damit der 
Berufsstand mit neuen, kreativen Ideen auf die junge Zielgruppe zugehen kann. Auf Grundlage 
einer bundesweiten Umfrage, an der mehr als 1.500 Auszubildende teilnahmen, arbeitet die 
neue Gestaltungslinie mit kräftigeren Farben und echten Testimonials. Außerdem stellen 
die Werbeslogans die von den Auszubildenden genannten Beweggründe für ihre Berufswahl 
in das Zentrum der Ansprache. Zu Beginn 2019 erscheinen Website, Flyer, Anzeigenmotive, 
Praktikantenmarketing und Messesystem im neuen Look.
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Dr. Hartmut Schwab diskutiert mit den Experten 
auf dem Podium 
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